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Statistische Übersichten der Kantone.

A. Organisation
umfassend die öffentlichen (staatlichen und kommunalen) Schulen

I. Zahl der Schulorte (beziehungsweise Schulgemeinden).

Primarschulen Sekundärschulen

Kantone
SchulScinl-

orte gemeinden orte gemeinden

i

Zürich 347 177 99 2) 98 2)

Bern 830 549 107 93

Luzern 187 1041) 50 47»)

Uri 24 20 9 8

Schwyz 55 31 15 11

Obwalden 14 7 3 3

Nidwalden 17 16 3 —
Glarus 30 30 11 11

Zug 23 11 9 6

Freiburg 270 250 20 18

Solothurn 128 125 3 3

Baselstadt 3 3 3 3

Baselland 74 70 13 13

Schaffhausen 36 36 12 12

Appenzell A.-Bh. 81 20 10 10

Appenzell I.-Bh.. 16 15 2 2

St Gallen 290 197 44 42

Graubünden 293 221 63 58

Aargau 263 235 49 49

Thurgau 190 176 34 34 2)

Tessin 298 244 — —
Waadt 486 388 — —
WaUis 298 171 — —
Neuenbürg -. 65 3) 65 3) — —
Genf 45 *) 45*) 95) 95)

Total 4363 3206 568 530

*) Politische Gemeinden. ¦) Schulkreise. "*> Gemeinden mit Sehuikommissionen.
•) Zahl der Sei nleu. ') Ecc les sec om iaires rurale s.
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2. b) (Anhang.) Zahl der Schüler und Lehrer an Spezial- und Sonder¬

klassen an Primarschulen.

Primarschulen

Kantone Schüler Lehrer

Knaben î Mädchen Lehrer
Lehre-

riniei Hilfslehrer

DO —

Zürich. - - - | 647 431 44 6 —

Bern 366 291 9 34 —

Luzern

Uri.
Schwyz

78 78 4 3 3 1

~_
— — —

Obwalden — — — —

Kidwaiden — — — — —

Glarus. 14 12 1 — — —

Zug 8 8 — 1 — 1

Freiburg 76 92 — 12 2 2

Solothurn 66 52 3 3 — 3
: Baselstadt 194 221 7 16 1 4

Baselland 79 58 3 2 — —

Schaffhausen 58 46 2 4 — 1

Appenzell A.-Rh. 73 52 3 3 — —

Appenzell I.-Rh. 46 16 - 3 — 1

St. Gallen 250 » 35 9 — —
Graubünden 22 14 2 — — 1

Aargau 149 101 1 13 — —

Thurgau 52 41 4 1 — —

Tessin 23 21 1 1 — 1

Waadt 150 104 2 10 — 2

Wallis 50 48 — 11 — —
i Neuenburg 106 75 4 5 — —

Genf 224 117 7 23 — —

Totall 2731 1878 132 160 6 17

') Knaben nnd > lädehen.
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3. Mittelschulen.

i Zahl der SehQler und Lehrer an den untern Mittelschulen und an den

Gymnasien, einschliePMsh Progymnasien

Kantone

Untere Mittelschulen ohne
Oberbau, Bezirksschulen,

Realschulen

Zahl der Schüler und Lehrer
an Progymnasien

1
Schüler Lehrer

~

Schüler Lehrer
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Zürich
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Luzern
Uri9)
Schwyz
Obwalden
Nidwaldei
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Zug
Freiburg9
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Appenzell
St. Gallen
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Waadt
Wallis
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335
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2172
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2
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Total 95 8546 6023 476 84 200 43 5659 3093 334 78 134
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') ünterb
d TBchterseh
¦beits- und Ko
entinque et C

eondaires dn
assen des Äi
2ht ausgeschi
d teils unter

an des Gymnasiums Zürich. Die 1. und 2. Klasse der Gymnasien Winterthur
nie Zürich werden nicht gesondert geführt. ') Siehe Gymnasien. ') Wovon 25

ch- und Haushaltungslehrerinnen. ¦) Bezirksschulen. *) Collège classique, Collège
ollèges communaux et Ecoles supérieures de jeunes filles. ') Sämtliche Ecoles
degré inférieur. Divisions inférieures. ¦) Es handelt sich hier um die untern
àdehengymnasiums, bei denen die Zahlen des eigentlichen Progymnasiums
?den werden können. ') Zahlen siehe Vorjahr. ">) Teils unter Sekundärschulen
Gymnasien gezählt.
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3. Mittelschulen.

Zahl der Schüler und Lehrer an den untern Mittelschulen und an

den Gymnasien, einschließlich Progymnasien Abteilung für allgemeine

FrauenbJdung an Mad¬

chen-Mittelschulen
Zahl der Schaler an Gymnasien ™££*

Literargjimasien
Tjp.B

ReaffvmnaGien

Tip. C litt.-fahr- '¦

T A_0«issBnicti. Gjnnasien i] '"*
Schüler Schüler
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16

29

73

20

3

2

11

19

2

4

2

6

3

3

107

64

25
17

40
45

16

15

63
17

87

17*
11

15

40

in1
14

20
13

20
48

30
133

20

4

7

19

20 4

9

5

4

42

107

7

5
3

10

5

8
12

10
23

11 '
5

3
18
147

8
3
1

9

20
14

2
1

l3

1

1

1

1

345
109

63

—

813

6

80

212

1

4

1

i

i

8

1

1

4

12

i

i

_8

1

5

i

i

-8

i

1

2

3

4
5

6
7

8

9
10
11

12

13

14

15
16

17

18
19

20
21

22

23

24

25

42 4499 764 37 2175 1018 28 2507 75 968 130 296 8 16*28 5 16 5

*) Siehe Gymnasien. *) Gesamtsehuierzahl der Industrieschule. ') Privat. ') 13 Fach-
lehrerinnen und 7 Arbeits- und Koch- und Haushaltungslehrerinnen. '•) Dazu Maturitätskurse
fUr Berufstätige mit 21 Schülern und 6 Schülerinnen. ') Typus A und B. ;) Inbegriffen Lehrerschaft

der pädagogischen Abteilung. ") Siehe Progymnasien.
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4. a) Berufsbildung. Selbständige Anstalten und berufliche Abteilungen größerer Gesamtanstalten

(Lehrerbildung, Handels-, Gewerbe-, Industrie-, Landwirtschaftsschulen, weibliche Berufsbildung).

Lehrerseminarien
als selbständige Anstalten

Pädagogische Abteilungen
als Sektion einer Anstalt

Kantone M Schüler Lehrer Schüler Lehrer
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_3 'C =H.s

Zürich

Bern
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4
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Total 18 888 537 140 29 78 25 366 842 56 41 49

»¦ Sieh
schule; in
und Oberle
haltungsle
schulen.
stalten pri
Progymna

e Le
der
hrai
lrer

Sie
vat.
sien.

hrerscbaft an Gymnasien. ¦*) Abteilung dei Kantonsschule. 3) Lehramts-
Schiilersehaft sind inbegriffen sämtliche Kandidaten für das Primär-, Mitteilt,

ebenso Zeichenlehrer, Musiklehrer, Arbeitslehrerinnen, Koch- und Haus-
nnen, Kindergärtnerinnen, Gewerbelehrerinnen. *) Siehe Sekundar-
he pädagogische Abteilungen. 6) Zahlen vom Vorjahr. 7) Sämtliche An-
8) Gezählt bei Gymnasien, kant. Handelsschule und Mittelschulen. 9) Siehe
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4. b) Berufsbildung. Selbständige Anstalten und berufliche Abteilungen größerer Besamtanstalten

(Lehrerbildung, Handels-, Gewerbe-, Industrie-, Landwirtschaftsschulen, weibliche Berufsbildung).

Handelsschulen
als selbständige Anstalten

Handelsabteilungen
als Sektion einer Anstalt

Kantone
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landelsabteilung des Technikums. ') Mit Ausschluß der Lehrer der
es Technikums. ') Wovon 2 Maturitätsabteilungen. ') Zentralschwei-
;hule. *) Inbegriffen Handelsabteilungen an Privatschulen. *) Siehe
-mnasien. 7) Siehe selbständige Handelsschulen. *) Exklusive private
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4. c) Berufsbildung. Selbständige Anstalten und berufliche Abteilungen gröBerer Besamtanstalten

(Lehrerbildung, Handels-, Bewerbe-, Industrie-, Landwirtschaftsschulen, weibliche Berufsbildung).

Techniken Lehrwerkstätten

Kantone
e©

Schüler Lehrer
~

Schüler N Lehrer
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Vergleichende Übersicht der heute in den Kantonen geltenden Lehrergehaltsansätze (gesetzliche Bargehalte
ohne freiwillige Gemeindezulagen), Status pro 1933.

3. Mittelschulen und Berufsschulen.

:g Pflicht-

Kantone Grundgehalt

Fr.

Zulagen

Fr.

Maximalgehalt

Fr.

Stundenzahl

Min. Max.

Zürich.
Kantonsschule Zürich 7960 bis 11500x) 12 22 25 2)
Seminar Küsnacht

7940Kantonsschule und Tech113000 12 22 25 2)
nikum Winterthur •

Höhere Töchterschule
Zürich :5)
a) Lehrer

'
7512 7) bis 10824 13 20 25

b) Lehrerinnen 67207) v 9762 13 18 22
Landwirtschaftliche Schule g "3

Strickhof — — 6800—9400 12 21 l-s-S
Landwirtschaftl. Winter-

— — 4600—5800 12 21
Kaufmann. Fortbildungs-

— 10500—11200 — 28 —
Gewerbeschulen '

— — 7500-10500 3) — 32 —

Bern.»)
Kantonsschule Pruntrut:

a) Gymnasium 7200 3533 10733 12 22 28
b) Progymnasium 6800 3458 10258 12 25 31

Staatliche Seminare:
a) Lehrer 7200*) 3533 10733 *) 12 22 28
b) Lehrerinnen 6000 2619 8619 12 20 26

Gymnasium Bern und Oberabt,

der Städt. Sek.-Schule :

a) Lehrer 8340 5) bis 11280 I abzüglich Fr. 120

b) Lehrerinnen 7020
B 9480 J

Lohnabbau pro Lehrkraft

Techniken Biel u. Burgdorf 7700 n 108456) 12 — —
Vollbeschäftigte

Landwirtschaftslehrer 6600 F 10017 12 — ¦—

Luzern.

Kantonsschule12) 7000 3000 9) 100009) 12 — 24
Kunstgewerbeschule12) 6000 2500 9) 8500») 12 — 24
Lehrerseminar12) 60O0 s) 2000 9) 8000 e) — — —
Landwirtschaftl. Winter-

5000 10) bis 700010) — — —

Glarus.
Höhere Stadtschule :

a) Lehrer 6500 2000 8500 18 28 30
b) Lehrerinnen 6000 2000 8000 18 28 30

Handwerkerschule Glarus 4800 1600 6400 18 32 32
Landwirtschafts-Lehrer 6600 2640 9240 12 -

') Lehrer nicht wissenschaftlicher Fächer, sowie Lehrer oline abgeschlossene wissenschaftliche
Bildung Fr. 400 weniger. *) Bei einer Lektionsdauer von 40 Minuten 24—28. s) Fachlehrer; sonst
Ansätze für Lehrer Fr. 6000—9000, fiir Lehrerinnen Fr. 4800—6700. •) Zulage von Fr. 1000 resp. Fr. 1192
an die in Bern wohnenden Hauptlehrer des Seminars Bern-Hofwil. ä) Als Beispiel für Gemeinderege-
Iung. '* Ansatz für erste Klasse, abgeschlossene Hochschulbildung; Fachlehrer Fr. 72'0—10258. ') Gilt
für die Lehrkräfte mit wissenschaftlichen Fächern. ¦) Dazu freie "Wohnung. 9) Dazu Kinderzulage von
Fr. 100 pro Kind bis zum erfüllten 18. Jahr. ,0) Besoldung der Fachlehrer: Der DirektOT und Hauptlehrer

der Sehulein Sursee bezieht ein Gehalt von Fr. 8500, der Direktor und Hauptlehrer der Schule
in Willisan von Fr. 8000. ") Vom 1. Januar 1932 an. ") Zur Gewinnung und Erhaltung tüchtiger
Lehrkräfte ist der Regierungsrat ermächtigt, deren Besoldungen bis auf 10"/« ihres Betrages zu erhöhen.
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3. Mittelschulen und Berufsschulen. (Fortsetzung.)

1 Pflicht-

Kantone
Grundgehalt

Fr.

Zulagen

Fr.

Maximalgehalt

Fr. "È""*

stundenzah

Min. |Max.

Zug.
|

Kantonsschule 6000 bis 8200J) j

Landw. Winterschule 5500 V 7700') i

Freiburg.
Kolleg. St. Michel, Techn. u.

landw. Institut I. Kateg. 6600 bis 78002) 24 —
n. „ 5800 F

7000 3) 24 —
ni. „ 5200 6400") 24 -Lehrerseminar 4800 F

6000 — 24 ' -
Solothurn.

Kantonsschule und
landwirtschaftliche Schule 7467 1333 8800 12 25 25

Baselstadt. ¦')

Obere Schulen (Obere Klassen

der zur Maturität
führenden Schulen; Höhere
Handelsschule:
a) Lehrer 8400 3200 11600 18 20 28
b) Lehrerinnen 6300 2700 9000 15 20 26

Allgem. Gewerbeschule:6)
1. Lehrer für geschäfts-

kundlichen Unterricht
mitMittellehrerdiplom 7600 3000 10600 16 24 28

2. Lehrer fdr
geschäftskundlichen Unterricht
m. Ergänzungsprüfung 8000 3200 11200 18 22 28

3. Leiter der Tagesklassen
und Fachschulen 8400 3200 11600 18 22 28

Frauenarbeitsschule:7)
Damenschneiderei, Stickerei
ete 5600 2500 8100 15 24 28

Handelsfachschule :

a) Lehrer 7800 3000 10800 16 26 30
b) Lehrerinnen 6200 2500 8700 15 24 27

Schaffhausen.
Kantonsschule 6800 1950 8750 3) 15 26 26

Appenzell A.-Rh.
Kantonsschule z.Z.6000 2000 8000 10 28 28

St. Gallen.
Kantonsschule |
Lehrerseminar i
Verkehrsschule ;

7500 2500 10000 10 20-25 25-50

') Lohnabbau um 5'.. Kantonsratsbeschluß vom 26. Dezember 1923. ") FUr Unterricht in den
höhern Klassen. *) Untere Klassen. *) Nebenfächer und praktische Kurse. *) Abweichungen für die
Besoldungen der Lehrer, die an zwei Schulstufen beschäftigt sind. ') Werkmeister Fr. 5800-8800;
Werkstattlehrer mit handwerklicher Vorbildung Fr. 7200—10;00. Die Ansätze der Lehrerinnen sind
die der Frauenarbeitsschule. ') Unterricht im Glätten Fr. 4200—6400, im Flicken etc., Kochen (untere
Stufe) Fr. 5000—7250. Für Lehrer gelten die Ansätze der aUgemeinen Gewerbeschule. *) Gemäß Art. 70
des Besoldungsgesetzes beziehen einige KantonsschuUehrer die erhöhte Besoldung von Fr. 10000.
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3. Mittelschulen und Berufsschiden. (Fortsetzung.)

ö Pflicht-

Kantone Grundgehalt

Fr.

Zulagen

Fr.

Maximalgehalt

Fr. *"~

Stundenzahl

Min. Max.

Graubünden.
|

Kantonsschule 7500 2500 10000 12 30 30
Landwirtschaftsschule I

5000 13) 2000 7000 13) — — —

Aargau.
Kantonsschule u. Seminarel)

a) Lehrer 9500 1000 10500 10 18 24
b) Lehrerinnen 8500 1000 9500 10 18 24

Thurgau.
Kantonsschule und Lehrer•

seminar 7200 2) 2400 9600 2) 10 26

Tessin.

Ginnasio, Liceo, Scuola
Normale 6000—7000 2000 8000—9000 16 26 28

Berufsschulen:
a) Lehrer 4500—7000 2000 6500—9000 16 28 32
b) Lehrerinnen 4500 2000 6500 16 28 32

Waadt. Die Besoldungen sind Schwankungen
i i ^ unt(srworl en

Wallis.
Mittelschule 125—250 Fr. für die Wochenstunde3) — 25

Neuenburg4).
Gymnases et écoles

supérieures de jeunes nues 11 — 24
mit Gymnasialunterricht 11 24

a) Lehrer 300—400 Fr. pro Wochenstunde5)
b) Lehrerinnen 240—320 Fr. pro Wochenstunde•"*)

Ecoles secondaires et
classiques von Neuchâtel, Le
Locle et La Chaux-de-
Fonds»)

240—320 Fr. pro Wochenstunde0)
b) Lehrerinnen 210—260 Fr. pro Wochenstunde5)

Ecoles secondaires in den I |

andern Gemeinden7) i
1

a) Lehrer 220—270 Fr. pro Wochenstunde5)
b) Lehrerinnen 190—230 Fr. pro Wochenstunde5)

Genf.

Enseignement secondaire : l

Division moyenne 8) 840'nl) jährlich 2°/0 i 104169) 12 — 24
Division supérieure .10) 880012) jährlich 2°|0 10912 9) 12 — 22

*) Abzug von 4°, ofUr die Beamtenpensionskasse. *) Lehrer ohne abgeschlossene Hochschulbildung
eventuell Fr. 600 weniger. **¦) Je nach den Fächern. *) Neuregelung 1932. Die Ansätze gelten auch für
die Hanptlehrer an ausgesprochenen Berufsschulen. Für Lehrer von Spezialfächern von geringerer
Bedeutung können die Besoldungen um 25% vermindert werden. s) Nur durch das Gesetz festgelegte
Minimal- und Maximalansätze. Die Fixierung der Besoldungen steht den Gemeinden zu. •*) Lehrer
des praktischen Unterrichts an den Berufsschulen der oben erwähnten Gemeinden: Lehrer Fr. 6500:
Lehrerinnen Fr. 450O pauschale Minimalbesoldung. :) Lehrer des praktischen Unterrichts an

Berufsschulen Fr. 6300 pauschale Minimalbesoldung. *) Schüler von 15 bis 17 Jahren. 9) Das Maximalgehalt
darf Fr 12,000 nicht überste gen. 10) Schuler von 17 bis 10 Jahren. ll) Überstunde Fr. 310. *")
Überstunde Fr. 350. I») Nebst freier Station oder Fr. 2000 nach Wahl; Lehrer für Obst- und Gemüsebau
(nebst freier Station oder Fr. 2000 nach Wahl) Fr. 4500—8500.
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C. Textbeilage zur Besoldungsstatistik.

Ausscheidung der Anteile von Staat und Gemeinden
an die Lehrerbesoldungen.1)

Kanton Zürich.

Primär- und Sekundärschulen.

Gesetz über die Leistungen des Staates für das Volksschulwesen

und die Besoldungen der Lehrer (vom 2. Februar 1919).

§ 5. Die Besoldung der Primär- und Sekundarlehrer setzt
sich zusammen aus dem Grundgehalt und den Zulagen des Staates
und der Gemeinden.

§ 6. Das Grundgehalt der Primarlehrer beträgt Fr. 3800.—,
dasjenige der Sekundarlehrer Fr. 4800.—. Der Staat zahlt daran
folgende nach den Beitragsklassen der Gemeinden abgestufte
Beträge aus:

Klasse Primarlehrer Sekundarlehrer
Fr. Fr.

1 3700.— 4600.—
2 3650.— 4550.—
3 3600.— 4500.—
4 3550.— 4450.—
5 3500.— 4400.—
6 3450.— 4300.—
7 3400.— 4200.—
8 3350.— 4100.—
9 3300.— 4000.—

10 3200.— 3900.—
11 3100.— 3800.—
12 3000.— 3700.—
13 2900.— 3600.—
14 2800.— 3500.—
15 2700.— 3400.—
16 2600.— 3300.—

l) Die Ausscheidung bezieht sich in der Hauptsache auf die Primär- und
Sekundarschulstufe, da die Gemeindeanstalten auf der Mittelschulstufe gewöhnlich

von der Gesetzgebung nicht berücksichtigt sind. Die Lehrkräfte der
staatlichen Anstalten werden ausschließlich vom Staate bezahlt. Die Textbeilage ist
als Ergänzung zur Statistik zu verwenden.
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Die Primarschulgemeinden und Sekundarschulkreise haben
die vom Staate ausgerichtete Besoldung auf den Betrag des

Grundgehaltes zu ergänzen.
Aus § 7. Der Staat richtet an Primär- und Sekundarlehrer

Dienstalterszulagen von Fr. 1000.— bis Fr. 1200.— aus, beginnend
mit dem zweiten Dienstjahr und mit "jährlicher Steigerung um
Fr. 100.—.

§ 8. Der Staat richtet außerordentliche Zulagen aus an die definitiv

angestellten Primär-und Sekundarlehrer steuersehwacher oder
mit Steuern stark belasteter Gemeinden, und zwar im ersten bis
dritten Jahr um Fr. 200.—, im vierten bis sechsten Jahr Fr. 300.—,

im siebenten bis neunten Jahr Fr. 400.—, und für die Folgezeit
Fr. 500.—. Wo besondere Umstände es rechtfertigen, kann der
Regierungsrat Lehrern an ungeteilten Schulen und an Spezialabteilungen

für anormale Schüler Zulagen von Fr. 300.— bewilligen.
§ 9. Die Gemeinden gewähren den Lehrern zu der gesetzliehen

Besoldung Zulagen, deren Betrag mindestens dem vom
Erziehungsrat im Jahre 1918 bestimmten Schatzungswert einer
den gesetzlichen Anforderungen genügenden Lehrerwohnung zu
entsprechen hat. Diese Leistung kann ganz oder teilweise durch
Einräumung einer Wohnung erfolgen. Wo die Schulgemeinden
oder Sekundarschulkreise über eine passende Lehrerwohnung
verfügen, sind die Lehrer berechtigt, sie unter Verrechnung des

Wertes gegen die Gemeindezulagen zu beanspruchen. Kann über
den anrechenbaren Wert der Lehrerwohnung zwischen Lehrer und
Gemeinde eine Einigung nicht erzielt werden, so entscheidet über
den Ansatz endgültig der Begierungsrat.

Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen.

§ 11. Die Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen beziehen ein
Grundgehalt von Fr. 120.— für die wöchentliche Jahresstunde.
Davon übernimmt der Staat bei den Arbeitslehrerinnen der 1. bis
4. Beitragsklasse Fr. 115.—, der 5. bis 8. Beitragsklasse Fr. 100.—,

der 9. bis 12. Beitragsklasse Fr. 85.—, der 13. bis 16. Beitragsklasse

Fr. 70.—. Den Rest bezahlt die Gemeinde oder der Kreis.
Der Staat richtet den Arbeits- und Haushaltungslehrerinnen
Dienstalterszulagen aus von Fr. 5.— bis Fr. 50.—, beginnend mit
dem zweiten Dienstjahr und mit jährlicher Steigerung um Fr. 5.—

für die wöchentliche Jahresstunde.

Kanton Bern.

Gesetz betreffend die Besoldungen der Lehrerschaft an den
Primär- und Mittelschulen (vom 21. März 1920).
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Primarschulen.

Art. 2. Zu der Grundbesoldung der Primarlehrer und
Primarlehrerinnen kommen vom vierten Dienstjahr an
zwölf jährliche staatliche Alterszulagen von Fr. 125.—.

Arbeitslehrerinnen, die keine Primarklasse führen, erhalten für jede
Klasse vier Alterszulagen von Fr. 50.— nach je drei Dienstjahren.

Art. 3. Der Anteil der Gemeinden an der Grundbesoldung
beträgt je nach ihrer Leistungsfähigkeit (Art. 6 u. ff.): für die
Primarlehrer und Primarlehrerinnen Fr. 600.— bis Fr. 2500.—;

für die Arbeitslehrerinnen Fr. 125.— bis Fr. 325.—. An die
Zulage für Lehrer an erweiterten Oberschulen (Art. 1) bezahlen die
Gemeinden die Hälfte. (Zulage zur Grundbesoldung Fr. 500.—.)

Aus Art. 4. An Naturalleistungen haben die Gemeinden für
jede Lehrstelle anzuweisen: 1. eine anständige freie Wohnung
auf dem Lande mit Garten; 2. neun Ster Tannenholz oder anderes
Brennmaterial von gleichem Geldwert, frei zum Hause geliefert;
3. 18 Aren gutes Pflanzland in möglichster Nähe des Schulhauses.
Die Gemeinden können statt der Naturalleistungen entsprechende,
den örtlichen Verhältnissen angemessene Barzahlung ausrichten.

Art. 6. Für die Bemessung des Anteils an der Grundbesoldung
werden die Gemeinden im Rahmen der in Art. 3 hievor bestimmten

Beiträge in Besoldungsklassen eingereiht.
Aus Art. 7. Die Einreihung erfolgt von fünf zu fünf Jahren

auf Grund von Erhebungen über die finanziellen Verhältnisse
der Gemeinden. Es sollen für die Einreihung namentlich die
Steuerkraft, der Steuerfuß und die Zahl der Schulklassen einer
Gemeinde maßgebend sein.

Art. 10. Dem Staat fallen folge»de Leistungen zu: Er ergänzt
den gesetzliehen Besoldungsanteil der Gemeinden (Art. 3) für jede
Lehrstelle der Primarschule und Arbeitsschule auf die Höhe der
Grundbesoldung; er übernimmt sämtliche Alterszulagen; er
bezahlt die Hälfte der Zulage an die Grundbesoldung der Lehrer
an erweiterten Oberschulen.

Art. 11. * Unpatentierte Arbeitslehrerinnen erhalten eine
Jahresbesoldung- von Fr. 300.—. Wo der Anteil einer Gemeinde nach
ihrer Besoldungsklasse diesen Betrag nicht erreicht, trägt der
Staat die Differenz.

Mittelschulen.

Art. 17. Zu der Grundbesoldung kommen die nämlichen
Alterszulagen wie bei den Lehrkräften der Primarschule (Art. 2).

Art. 19. Der Anteil der Gemeinden an der Grundbesoldung
beträgt, je nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit, für jede
Lehrstelle Fr. 1600.— bis Fr. 3500.—, für die Arbeitslehrerinnen
Fr. 150.— bis Fr. 350.—.
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Art. 20. Die Gemeinden werden im Rahmen dieser Beträge
nach den gleichen Grundsätzen, wie es für die Besoldung der
Lehrkräfte der Primarschule geschieht, in Besoldungsklassen
eingereiht. Besondere Verhältnisse, wie Beiträge an Schulgelder
aus andern Gemeinden, sind dabei angemessen zu berücksichtigen.
Die Einreihung von Sekundärschulen, die von mehreren Gemeinden

garantiert sind, geschieht auf Grund der Durchschnittszahlen
der Steuerverhältnisse dieser Gemeinden. Die Einreihung der
Garantieschulen in die Besoldungsklassen erfolgt gestützt auf die
Prüfung ihrer besondern Verhältnisse. Die Schulen sind jedoch
spätestens mit Ablauf der nächsten vollständigen Garantieperiode
von den Gemeinden zu übernehmen. Im Streitfalle entscheidet
der Regierungsrat.

Art. 22. Die Besoldung der Lehrkräfte an Gymnasien, sowie
Seminarabteilungen und Handelsschulen, die mit einer Mittelschule

verbunden sind, wird von den betreffenden Gemeinden
festgesetzt. Der Staat beteiligt sich daran in der Regel mit
der Hälfte.

Kanton Luzern.

Erziehungsgesetz des Kantons Luzern (vom 13. Oktober 1910,

in Kraft getreten 30. November 1910).
§ HL1) — § 1. Gemeinden, welche nicht in der Lage sind,

ihren Lehrpersonen freie passende Wohnungen zur Verfügung
zu stellen, haben ihnen dafür eine angemessene
Wohnungsentsehädigung2) auszurichten. Die Wohnungsentsehädigung hat
dem Betrage zu entsprechen, welcher in der betreffenden
Gemeinde für eine passende Lehrerwohnung zu bezahlen ist. Der
Erziehungsrat setzt nach Einvernahme des Gemeinderates und
der Lehrerschaft die Höhe der Wohnungsentsehädigung der
einzelnen Gemeinde jeweilen für eine Amtsdauer fest.

Für die Beschaffung des nötigen Brennmaterials hat die
Gemeinde den Lehrpersonen eine Entschädigung von Fr. 200.— zu
leisten, sofern sie ihnen nicht in natura neun Ster Holz, in der
Regel zu gleichen Teilen aus Tannen- und Buchenholz bestehend,
zur Verfügung stellt. Der Lehrer ist nicht gehalten, das Holz
zu beziehen, sofern er dafür im Eigenbedarf keine Verwendung
hat. Für Gemeinden mit mehr als drei Einheiten Gemeindesteuer

übernimmt der Staat die Hälfte allfälliger aus diesem
Gesetze entstehender Mehrkosten.

») Abgeändert am 11. Mai 1926.
2) Die Wohnungsentsehädigung richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen

und beträgt im Minimum Fr. 300. Bei den meisten Gemeinden variiert
sie zwischen Fr. 400 bis Fr. 1800.
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Aus § 115. An die Besoldung der Lehrerschaft der Primär-,
Sekundär-, Arbeits- und Bürgerschulen leistet die Gemeinde
(beziehungsweise die Gemeinden des betreffenden Schulkreises) ein
Viertel. Die übrigen drei Viertel bezahlt der Staat.

Aus § 116. Gemeinden, welche mit Steuern stark belastet
sind, und gleichwohl infolge schwieriger Terrainverhältnisse oder
einer dünnen Bevölkerung unverhältnismäßig viele Schulen zu
unterhalten haben, sollen außerordentliche Staatsbeiträge erhalten.

§ 118. Zur Bestreitung der Besoldung der ordentlichen Lehrer
einer Mittelschule wird vorab der Ertrag allfälliger Schul-
kaplaneien verwendet. An den Rest leistet der Staat drei Viertel
und der Mittelschulkreis ein Viertel.

Kanton Uri.

Gesetz betreffend Beitragsleistung des Kantons an die
Lehrerbesoldungen (vom 2. Mai 1920, revidiert am 6. Mai 1923).

Art. 2. Die weltlichen Lehrkräfte erhalten außer der durch
die Gemeinden festgesetzten Besoldung eine Dienstalterszulage
von Fr. 100.— bis Fr. 700.— (Lehrer), Fr. 500.— (Lehrerinnen),
beginnend vom sechsten im Kanton zurückgelegten Dienstjahr, mit
Steigerung um Fr. 100.— nach je zwei Jahren.

Art. 7. Der Kanton leistet einen Staatsbeitrag von 50 % :

a) An die Mindestbesoldung nach Art. 1;
b) an die Dienstalterszulagen nach Art. 2;
c) an die vom Landrat festzusetzende Minimalzahlung für die

Lehrkräfte der obligatorischen Fortbildungsschule.
Für freie Wohnung und Mehrleistungen der Gemeinden oder

der Lehrerschaft zahlt der Kanton keinen Beitrag.

Kanton Schwyz.

Besoldungsgesetz für die Lehrer der öffentlichen Volksschulen
im Kanton Schwyz (vom 16. April 1920).

Art. 1. Die Besoldung der Lehrer erfolgt durch die Gemeinden,

beziehungsweise Bezirke. Der Kanton leistet hieran Beiträge.
Art. 8. Der Kanton leistet für den Fall, daß dem Erziehungswesen

aus der neu einzuführenden Einkommenssteuer Beiträge
ausgeschieden werden, an diese Besoldungen den Gemeinden
folgende Subventionen:

Für jeden vollbeschäftigten Primarlehrer Fr. 700.—; für jede
Ordensschwester (Lehrerin) Ft. 100.--; für jede weltliehe Lehrerin
Fr. 250.—; für jeden Sekundarlehrer Fr. 800.—; für jede Sekun-
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darschule mit weiblicher Lehrkraft Fr. 300.—; für jeden nicht
vollbeschäftigten Fachlehrer oder Fachlehrerin von der pro
Jahresstunde festgesetzten Entschädigung 25 %, jedoch nicht
über Fr. 20.—.

Art. 9. Die Alterszulagen an die Sekundarlehrer übernimmt
der Kanton; ebenso leistet der Kanton für den Fall, daß dieses
Besoldungsgesetz angenommen wird, das Einkommenssteuergesetz
aber verworfen werden sollte, 50 % an die auf Fr. 1000.— erhöhten
Alterszulagen der Primarlehrer.

Kanton Obwalden.

Abänderung des Schulgesetzes (vom 25. April 1920).

Bezahlung durch die Einwohnergemeinde. Staat jährlicher,
verhältnismäßiger Beitrag (Art. 3 des Schulgesetzes).

Kanton Nidwalden.

Besoldungen nicht gesetzlich geregelt.

Kanton Glarus.

Gesetz betreffend die Besoldungen der Lehrer (erlassen von
der Landsgemeinde am 5. Mai 1929).

Aus § 3. An öffentlichen Schulen angestellte Lehrer und
Lehrerinnen aller Stufen erhalten über diese Grundbesoldungen
hinaus folgende jährliehe staatliche Dienstalterszulagen.

a) Lehrer und Lehrerinnen der Primär-, Sekundär- und der
Handwerkerschule :

Im 4., 5. und 6. Dienstjahr je Fr. 300.—

7, 8. „ 9. „ „ „ 600.-
„ 10., 11. „ 12. „ „ „ 900.-

vom 13. „ an „ 1200 —
b) Arbeitslehrerinnen für die wöchentliche Arbeitsstunde:

Im 4., 5. und 6. Dienstjahr je Fr. 5.—

„ 7, 8. „9. „ „ 11.-
¦ 10., 11. 12. r „ 18.-

vom 13. „ an 25.—

io
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Kanton Zug.

Gesetz betreffend die Besoldung der Primär- und Sekundarlehrer

(vom 31. Januar 1921).

§ 2. Außer der Lehrer-Pensions- und Krankenkasse, die durch
einen eigenen Erlaß geregelt ist, bestehen noch die kantonalen
Institute der Dienstalterszulagen und der Altersfürsorge.

a) Dienstalterszulagen. Der Kanton entrichtet jedem
Lehrer der Primär- und Sekundärschule Dienstalterszulagen
von Fr. 1000.—, erreichbar nach 16 Jahren, wobei die Hälfte
eines allfällig außerkantonalen Dienstes angerechnet wird.
Die Zulage beginnt somit nach dem 4. Dienstjahr mit Fr.
200.— und steigert sich je nach drei weiteren Jahren um
Fr. 200.—, so daß sie nach 7 Jahren Fr. 400.—, nach 10 Jahren
Fr. 600.—, nach 13 Jahren Fr. 800.— und nach 16 Dienstjahren

jährlich Fr. 1000.— beträgt.
Die weltlichen Lehrerinnen erhalten drei Viertel dieser

Dienstalterszulagen. Die Dienstalterszulagen werden der
Lehrerschaft vierteljährlich ausbezahlt.x)

b) Altersfürsorge. Der Kanton macht für jeden definitiv
angestellten Hauptlehrer und jede Hauptlehrerin weltlichen
Standes an der Primär- und Sekundärschule nach dem
ersten Jahre der Anstellung bis zum Austritt aus dem
zugerischen Schuldienst, längstens bis zum 65. Altersjahr,
Spareinlagen von jährlich Fr. 150.—. Nach dem 20. Dienstjahr wird
der Inhaber des Sparguthabens berechtigt, jährlich den Zins
zu beziehen. Im übrigen werden die Einlagen samt Zinsen
beim Austritt aus dem zugerischen Schuldienst dem Lehrer
oder der Lehrerin selbst und beim Tode eines Lehrers oder
einer Lehrerin den Erbberechtigten vollständig ausbezahlt.

Wird ein Lehrer oder eine Lehrerin wegen grober
Pflichtverletzung oder aus moralischen Gründen nicht
wiedergewählt, oder entlassen, oder wird die Lehrstelle unter
Nichteinhaltung der gesetzliehen Kündigungsfrist verlassen,
so verfallen die Spareinlagen der letzten drei Jahre
zugunsten der Lehrer-Pensions- und Krankenkasse.

Die Spareinlagen dürfen, solange sie an den Lehrer nicht
ausgehändigt sind, weder an Dritte abgetreten, noch
verpfändet werden.

§ 3. Fachlehrer, z. B. Arbeitslehrerinnen. Gesang- und
Turnlehrer, welche ungefähr für die gleiche Stundenzahl wie ein Hauptlehrer

zum Schuldienst verpflichtet sind, haben auf die in § 2

genannten Institute ebenfalls Anspruch.
*) Besoldungsabbau von 5°/0.
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Wer nicht den vollen Wochendienst zu leisten hat, erhält die
Dienstalterszulagen, sowie die Einlagen der Altersfürsorge nach
proportionaler Berechnung.

Kanton Freiburg.

Gesetz über die Gehälter (vom 23. Dezember 1919).

Aus Art. 39. Der Staat übernimmt vom Minimalansatze der
Lehrerbesoldung einen bestimmten Anteil. Zu diesem Zwecke werden

die Gemeinden oder Schulkreise durch einen diesbezüglichen
besondern Staatsratsbeschluß in fünf Klassen eingeteilt. Die
Staatskasse vergütet den Gemeinden der ersten Klasse 5 % der
gesetzlichen Besoldung der Lehrer, Lehrerinnen und
Arbeitslehrerinnen; den Gemeinden der zweiten Klasse 10%, den
Gemeinden der dritten Klasse 20 %, den Gemeinden der vierten
Klasse 40 %, den Gemeinden der fünften Klasse 50 %.

Aus Art. 40. Den Primarlehrern wird eine Alterszulage
von Fr. 250.—, und den Lehrerinnen eine solche von Fr. 200.—

gewährt, vom Staate entrichtet unter der Bedingung, daß sie das
definitive Fähigkeitszeugnis erwerben. Diese Zulage wird alle
vier Jahre um Fr. 250.— für die Lehrer, bis zum Höchstbetrag
von Fr. 1000.—, und um Fr. 200.— für die Lehrerinnen, bis zum
Höchstbetrag von Fr. 800.— erhöht.

Art. 41. Die Lehrer der Regionalschulen beziehen
nebst den Zubehörden, welche den Lehrern ländlicher Schulen
zukommen, eine jährliche Besoldung von Fr. 3200.— bis Fr. 3500.—,
welche dem Staate zur Last fällt. Sie sind ebenfalls zum Bezug
von Alterszulagen berechtigt.

Art. 42. Die Besoldung der Lehrerinnen an Haushaltungsschulen
beträgt Fr. 1500.— bis Fr. 2500.—, die den Lehrerinnen

ländlicher Schulen zukommenden Zubehörden nicht inbegriffen.
Diese Besoldung ist zu Lasten des Staates; hingegen bezieht
letzterer den für den Haushaltungsunterricht gewährten Bundesbeitrag.

Art. 43. Die Regionalschullehrer und -lehrerinnen haben
Anrecht auf die in Art. 40 vorgesehene Alterszulage.

Aus Art. 44. Die Besoldungen der Sekundarlehrer und
-lehrerinnen setzen sich zusammen aus Beiträgen des Kantons

und der Gemeinden. Der Staat verpflichtet sich in der
nachfolgenden Weise: Der im Gesetze vorgesehene Staatsbeitrag an
die Bezirkssekundarschulen wird für eine effektive Wochenstunde
Unterricht auf Fr. 180.— festgesetzt, unter dem Vorbehalte jedoch,
daß diese Beteiligung die jährliche Gesamtsumme von Fr. 20,000.—
für eine Schule nicht übersteige.
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Art. 45. Ein Maximalbeitrag von Fr. 8000.— wird der gewerblichen

Knabensekundarschule der Stadt Freiburg gewährt.
Aus Art. 47. Der jährliche Beitrag für Mädchensekundarschulen

darf weder Fr. 90.— für eine Wochenstunde, noch den
Gesamtbetrag von Fr. 8000.— überschreiten.

Aus Art. 48. Ein besonderer Beitrag wird den Schulen
zugesichert, welche eine gewerbliche Abteilung organisiert haben.

Kanton Solothurn.

Gesetz betreffend die Besoldung des Lehrpersonals der
Primarschule (vom 21. März 1919).

Der Staat leistet bis zum Inkrafttreten eines neuen
Steuergesetzes den finanziell bedrängten Gemeinden neben den gesetzlichen

Beiträgen an die Besoldungen des Lehrpersonals der
Primär- und Arbeitsschulen besondere Zuschüsse, deren Höhe im
Minimum nicht weniger als Fr. 80,000.— und im Maximum nicht
mehr als Fr. 100,000.— betragen darf. Die gesetzlichen Beiträge
des Staates an das Grundgehalt betragen pro Schule nach § 3

des Gesetzes betreffend das Grundgehaltsminimum vom 21. Juni
1917 für die Gemeinden I. Klasse "/i6, II. Klasse 10/i6, III. Klasse
9/ig, IV. Klasse ^i6, V Klasse 7Ji6, VI. Klasse 6/i6, VII. Klasse
5li6, VIII. Klasse 4/ie, IX. Klasse 3/ic des jeweiligen verbindlichen

Betrages.1)

Alterszulagen. Laut Kantonsratsbeschluß vom 18. Mai 1918

erhalten die Primarlehrer und -lehrerinnen vom Staate folgende
Alterszulagen: Nach einer Lehrtätigkeit von zw*ei Jahren Fr. 100.—,
vier Jahren Fr. 200.—, sechs Jahren Fr. 400.—, acht Jahren
Fr. 600.—, zehn Jahren Fr. 800.—, zwölf Jahren Fr. 1000.—.

Bezirkslehrer. §11 des Gesetzes betreffend die Bezirksschulen

lautet im revidierten Teil des Gesetzes betreffend die
staatliche Besoldungsreform vom 17. Februar 1918 und des
Gesetzes betreffend die Gehaltserhöhung des Staatspersonals und
der Lehrerschaft vom 4. Mai 1919 folgendermaßen: Das jährliche
Grundgehalt eines Bezirkslehrers oder einer Bezirkslehrerin
beträgt wenigstens Fr. 4800.—. Beitrag des Staates an dieses Minimum

Fr. 3400.—. Gehaltszulagen Fr. 1000.—, in gleicher
Aufeinanderfolge wrie die Primarlehrerschaft.

l) Das Nähere ist in einer besondern Klassifikationsverordnung niedergelegt,
die in bestimmten Zeiträumen erneuert wird.
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Kanton Baselstadt.

Die Besoldungen werden vom Staate entrichtet.

Kanton Baselland.

Gesetz betreffend das Besoldungswesen (vom 19. Januar 1920).

Aus § 24. Primarlehrer und -lehrerinnen, Sekundarlehrer und
-lehrerinnen, sowie Bezirkslehrer erhalten nach je zwei Dienstjahren

definitiver Anstellung im Kanton, wobei Dienstjahre an
Anstaltsschulen im Kanton mitzählen, eine Alterszulage von Fr.
300.—, bis zum Höchstbetrage von Fr. 1800.—. Die Alterszulage
der Arbeitslehrerinnen beträgt pro Abteilung- 6 mal Fr. 35.—.

§ 26. Die Schulgemeinden erhalten in Abänderung bestehender

Bestimmungen über die Bestreitung der Schulkosten
inskünftig an ihre Ausgaben für die Lehrerbesoldungen vom Staate:

Für jeden Primarlehrer Fr. 1700.—, für jede Primarlehrerin
Fr. 1700.—, für jede Arbeitslehrerin Fr. 300.—, für jeden Sekundarlehrer

Fr. 3500.—, für jede Sekundarlehrerin Fr. 3000.—, für die
Zulage an Gesamtschulen Fr. 100.—.

Im übrigen bleiben die Leistungen an die Schullasten gleich
verteilt, wie sie das Schulgesetz vom 8. Mai 1911 feststellt.

Kanton Schaffhausen.

Gesetz über die staatlichen Besoldungsverhältnisse
(Besoldungsgesetz), (vom 1. Juli 1919, angenommen am 28. September

1919).

Art. 54. Die gesetzliche Jahresbesoldung der Elementarlehrer
beträgt bei definitiver Anstellung Fr. 4000.—, bei provisorischer
Anstellung Fr. 3500.—. Bei Lehrern an Gesamtschulen und
Spezialschulen bezahlt der Staat eine Zulage von Fr. 300.—.

Art. 56. Die Jahresbesoldung der Arbeitslehrerinnen an den
Elementar- und Realschulen beträgt Fr. 100.— für jede wöchentliche

Unterrichtsstunde. Sie wird zur Hälfte vom Staate und
zur andern von den Gemeinden getragen.

Art. 60. Die Lehrer aller Schulstufen erhalten vom vierten
Dienstjahre an Dienstzulagen im Betrage von Fr. 100.—, jährlich
bis zum Maximum von Fr. 1200.—. Die Arbeitslehrerinnen haben
ebenfalls im Verhältnis zu ihrer Besoldung Anspruch auf die
Dienstzulage.

Art. 61. Die Dienstzulagen an die Lehrer aller Schulstufen
werden vom Staate bestritten. Die Berechnung des Beginnes der
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Zulage geschieht nach dem Schuljahr (1. Mai), wobei Bruchteile
unter einem halben Jahr nicht in Betracht fallen. Anstellungen
an auswärtigen Schulen werden in Anrechnung gebracht; dagegen
werden andere Anstellungen nicht in Berücksichtigung gezogen.

Aus Schulgesetz vom 5. Oktober 1925:

Art. 88. Die gesetzliche Besoldung eines Elementarlehrers ist
zur einen Hälfte vom Staat, zur anderen von den Gemeinden zu
tragen. Im übrigen gelten Art. 60 und 61 des Besoldungsgesetzes
vom 1. Juli 1919. — Der Staat übernimmt auch die Hälfte der
Besoldungen der Arbeitslehrerinnen.

Art. 91. Die Besoldung der Reallehrer wird vom Staate
bezahlt. Der Beitrag der Gemeinden (Art. 27), in welchen eine
Realschule besteht, sowie die vom Kanton erhobenen Schulgelder
(Art. 34) fallen in die Staatskasse.

Kanton Appenzell A.-Rh.

Es existieren keine gesetzlichen Bestimmungen über die Höhe
der Besoldungen. Jedoch leistet der Staat Zuschüsse, deren Folge
eine gewisse Normierung der Gemeindebesoldungen sein dürfte
und die festgelegt sind im Gesetz betreffend die Beiträge des
Staates an die Lehrerbesoldungen vom 28. August 1918.

Art. 2. Die Zuschüsse des Staates an die Besoldungen der
Lehrer und Lehrerinnen der Primär- und Sekundarschulstufe
werden auf Fr. 500.— per Lehrstelle bemessen, in der Weise, daß
Fr. 300.— zur Erhöhung der Besoldung und Fr. 200.— zur
Auszahlung als Dienstalterszulagen verwendet werden. Voraussetzung
für die Auszahlung der staatlichen Zuschüsse an die Besoldungen
der Primarlehrer und -lehrerinnen ist die Ausrichtungeines jährlichen

Grundgehaltes von mindestens Fr. 1900.— an die Primarlehrer
und Fr. 1700.— an die Primarlehrerinnen, nebst Freiwohnung oder
einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden
Wohnungsentsehädigung. In diesem Mindestgrundgehalt sind
Gemeindealterszulagen und Entschädigungen für besondere Leistungen
nicht inbegriffen.

Kanton Appenzell I.-Rh.

Art. 10 der Schulverordnung setzt fest: An die Leistungen
der Schulgemeinden für die Besoldung der Lehrkräfte an Primarund

staatlich anerkannten Arbeitsschulen und Spezialklassen
(als: Grundgehälter, Gehaltszulagen, Entschädigungen für
Turnunterricht, Brennstoff und Beleuchtung) leistet der Staat bis auf
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weiteres einen Beitrag von jährlich 25 %, an Kau und Kapf
ausnahmsweise 35 %). Der Subventionierung' der Naturalleistungen
der Gemeinden wird folgende Bewertung zugrunde gelegt: Brennstoff

für die Wohnung jeder Lehrkraft Fr. 100.— im Jahre;
Beleuchtung für die Wohnung jeder Lehrkraft Fr. 50.— im Jahre.
Der Staatsbeitrag für Heizung und Beleuchtung wird auf die
Wohnung ausgerichtet.

Kanton St. Gallen.

Gesetz über die Lehrergehalte, umfassend die Mindestgehalte
der Lehrerschaft der Volksschule und die staatlichen Beiträge an
diese (vom 1. Januar 1923 und Nachtragsgesetz vom 14. Mai 1930).

Aus Art. 1. Die Primarlehrer und die Sekundarlehrer an den
öffentlichen Schulen des Kantons beziehen zu den Beiträgen der
Gemeinden oder Korporationen und des Staates an die Lehrer-
pensionskasse gemäß den jeweiligen Statuten der letzteren:

1. Ein Gehalt von der Gemeinde oder Korporation, 2. staatliche

Dienstalterszulagen, 3. allfällige Gemeindezulagen, 4. freie
Wohnung oder eine den örtlichen Verhältnissen angemessene
Wohnungsentsehädigung.

Aus Art. 3. Die staatlichen Dienstalterszulagen für die
Primarlehrer und die vollbeschäftigten Sekundarlehrer betragen:
Im 5. Dienstjahre Fr. 100 im 14.—16. Dienstjahre Fr. 700

,6.-7. „ „ 200 „ 17.—19. 900

„ 8.—10. „ „ 300 20. und in höheren Dienstjahren 1000

„ 11.-13. „ ¦ • „ 500

Aus Art. 4. Die Lehrerinnen bezichen eine ihren Bedürfnissen
genügende freie Wohnung oder eine entsprechende
Wohnungsentsehädigung und gleiche Dienstalterszulagen wie die Lehrer.

Ihr übriges Gehalt beträgt fünf Sechstel desjenigen der Lehrer,

wobei Personalzulagen der Lehrer nicht in Betracht fallen.
Art. 5. Wirkt ein Lehrer an zwei Halbjahrschulen oder

Halbtagjahrschulen, so bezieht er die Dienstalterszulage nur einfach
und von jeder der zwei Schulen mindestens drei Viertel des in
Art. 2 festgesetzten Gehaltes.

Aus Art. 7. Die Dienstalterszulagen für Lehrkräfte der
Sekundärschule, die nicht vollbeschäftigt sind, aber doch wöchentlich
15 oder mehr Vollstunden Unterricht erteilen, werden entsprechend

herabgesetzt. Weniger als 15 Vollstunden berechtigen nicht
zu einer staatlichen Dienstalterszulage. Betätigung für ein Schulamt,

wie Rektor und dergl., wird dem Unterricht gleichgestellt.
Aus Art. 8. Die Arbeitslehrerinnen haben, wenn sie in einer

der Schulgemeinden wohnen, in welchen sie Unterricht erteilen.
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und die Entfernung zwischen Wohn- und Schulhaus mehr als drei
Kilometer beträgt, gemäß einem regierungsrätlichen Reglement
Anspruch auf Wegentschädigung.

Art. 9. Überdies werden den Arbeitslehrerinnen und
Hauswirtschaftslehrerinnen staatliche Dienstalterszulagen nach
folgender Abstufung ausgerichtet:

Jahresunterriehts-
halbtage : 5 10.

Im Dienstjahre
11.—16. 17. und folgende

2—5 Fr. 100.— Fr. 150.— Fr. 200.—
6—9 200.- „ 350 — f 450.-

10 und mehr „ 200.— 450.— „ 750.—

Die Arbeitslehrerinnen und Hauswirtschaftslehrerinnen mit
nur einem Jahresunterrichtshalbtage beziehen die Hälfte des

Betrages derjenigen mit 2—5 Halbtagen.
Aus Art. 11. An Beiträgen und Zulagen leistet der Kanton:

1. Die in den Art. 3, 7 und 9 genannten Dienstalterszulagen.
2. Zwei Drittel der in Art. 8, Abs. 2, zuerkannten Wegentschädigungen

an Arbeits- und Hauswirtsehaftslehrerinnen.
3. Den Primarschulgemeinden Stellenbeiträge nach folgender

Abstufung, wobei für Lehrerinnen nur fünf Sechstel der
Beträge in Betracht fallen:

Für Dreivierteljahrschulen,
Doppelhalbtagjahrschulen

nnd Jahrsehale

Fr. 1000.-
„ 900.-

800.—
700.-
600.-
500,-
400.-

„ 300.—

„ 200.-
4. Den Sekundarschulgemeinden und -korporationen für jede

vollbeschäftigte Lehrkraft Fr. 1200.—, wobei für Lehrerinnen
nur fünf Sechstel der Beträge in Betracht fallen. Art. 7

findet analoge Anwendung.
5. Für neugeschaffene Lehrstellen im ersten Jahre den

doppelten, im zweiten Jahre den anderthalbfachen
Stellenbeitrag.

Bei Franken Steuerkraft Für Halbjahr- und
für die Lehrstelle Halbtagjahressehulen

bis 500,000 Fr. 500 —
über 500,000— 700,000 _ 450.—

700,000— 900,000 400. -

900,000—1,200,000 350.—

1,200,000-1,500,000 V

„ 1,500,000—2,000,000 —
2,000,000—2,500,000 -

„ 2,500,000—3,000,000 n

„ 3,000,000 —

Kanton Graubünden.
Gesetz betreffend Besoldung der Volksschullehrer (vom 3.

Oktober 1920).

Primarlehrer. Art. 2. An das Minimalgehalt leistet die
Gemeinde bei 26 Schulwochen Fr. 1300.—, bei längerer Schuldauer
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für die Woche Fr. 100.— mehr. Der Kanton entrichtet mit
Einschluß des Bundesbeitrages an jeden Primarlehrer eine Grundzulage

von Fr. 1100.—. Dazu kommen Alterszulagen von Fr. 100 —
bei drei und vier Dienstjahren, Fr. 200.— bei fünf und sechs
Dienstjahren, Fr. 300.— bei sieben und acht Dienstjahren, Fr. 400.—

bei neun und mehr Dienstjahren. Dienstjahre außerhalb des
Kantons werden dabei voll angerechnet.

Sekundarlehrer. Art. 4. An das Mindestgehalt leistet
die Gemeinde bei 30 Schulwochen Fr. 2300.—, bei längerer Schuldauer

für die Woche Fr. 150.— mehr. Der Kanton entrichtet
an jeden Sekundarlehrer eine Grundzulage von Fr. 1100.—, sowie
Alterszulagen wie an die Primarlehrer.

Arbeitslehrerinnen. Aus Art. 5. Das Gehalt und die
Gehaltszulagen gehen zu Lasten der Gemeinden.

Auf Grund der Verordnung für die kantonalen Beiträge an
arme Gemeinden vom 30. November 1926 übernimmt der Kanton
die Minimal-Lehrerbesoldungen ganz, soweit die Erträgnisse des
Schulfonds dazu nicht ausreichen, aber nicht über die Deckung
des Genieindedefizites hinaus (Art. 3).

Kanton Aargau.

Verfassungsbestimmung und Gesetz über die Leistungen des
Staates für das Volksschulwesen (vom 10. November 1919).

Aus Art. 4. Die Besoldungen der staatlich anerkannten Lehrer
und Lehrerinnen an der Gemeinde-, Fortbildungs- und Bezirkssehule,

sowie an der Arbeitsschule setzen sich zusammen aus
Grundgehalt und Dienstalterszulagen. Sie werden vom Staate
übernommen und monatlich ausgerichtet.

Kanton Thurgau.

Gesetz betreffend die Besoldung der Lehrer und Lehrerinnen
(vom 23. Dezember 1918).

§ 12. An der Besoldung der Primarlehrer, Primarlehrerinnen
und der Arbeitslehrerinnen beteiligt sich der Staat mit mindestens
einem Viertel der gesetzlichen Minimalbesoldung. Je nach der
ökonomischen Lage der Schulgemeinden steigt diese Beteiligung
bis zu drei Viertel, nach Maßgabe einer durch Verordnung
festzusetzenden Abstufung, wobei der mittlere Steuerfuß und die
durchschnittlichen Steuer- und Fondszinsen-Erträgnisse der dem
Rechnungsjahr vorausgegangenen drei Rechnungsabschlüsse in
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Berücksichtigung zu ziehen sind. Wo die Umstände es notwendig
machen, ist der Regierungsrat ermächtigt, außerordentliche
Beiträge zu gewähren und die Bedingungen dafür festzusetzen.

Dienstalterszulagen. Aus § 14. Der Kanton entrichtet an
die Lehrer und die Lehrerinnen der Primär- und Sekundärschulen
Dienstalterszulagen in folgenden Beträgen: Im 4. bis 6. Dienstjahre

Fr. 200.—; im 7. bis 9. Fr. 400.—; im 10. bis 12. Fr. 600.—;

im 13. bis 15. Fr. 800.—; nach dem 15. Dienstjahre Fr. 1000.—.

Außerdem erhalten Lehrer, die an Gesamtschulen oder an
Sekundärschulen mit nur einer Lehrkraft wirken, im 3. und 4. Dienstjahre

an einer solchen Schule eine besondere Zulage von Fr.
100.—, im 5. und 6. Dienstjahre eine besondere Zulage von Fr. 200.—

und vom 7. Dienstjahre an eine solche von Fr. 300.—.

Kanton Tessin.

Besoldungsgesetz (vom 18. Juni 1920), mit Ahänderungen, und
Gesetz betreffend Verteilung der Ausgahen für das Primarschulwesen

zwischen Staat und Gemeinden (vom 30. Dezember 1930).

Primarlehrerschaft. Der Staat vergütet den Gemeinden

50 % der Minimalbesoldungen und leistet an Gemeinden mit
schwierigen Verhältnissen Beiträge bis zu Fr. 500.— (Art. 3). Die
vier, alle drei Jahre fälligen Dienstalterszulagen von je Fr. 200.—

fallen zu Lasten des Staates (Art. 4).

Lehrerschaft der Scuole maggiori. Die Besoldungen

der Lehrerschaft der Scuole maggiori und 50 % der Besoldungen

der Primarlehrerschaft der Oberstufe werden vom Staat
getragen. Dazu Extrazuschüsse des Staates an die Berg- und
Landgemeinden.

Kanton Waadt.

Primarschulgesetz vom 19. Februar 1930.

Die Besoldungen fallen zu Lasten der Gemeinde. Der Staat
beteiligt sich daran mit Zuschüssen, die sich nach den Steuerverhältnissen

richten (Art. 11 und 78). — Die Dienstalterszulagen von
minimal Fr. 400.— an die Lehrer, Fr. 250.— an die Lehrerinnen
nach 3 und maximal Fr. 2500.— für die Lehrer und Fr. 1500.— für
die Lehrerinnen nach 18 Dienstjahren fallen zu Lasten des Staates
(Art. 81).

Mittelsch ullehrerschaft. Die Lehrerschaft an den
kommunalen Mittelschulen erhält ebenfalls staatliche
Alterszulagen (Art. 98 des Sekundarschulgesetzes).
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Kanton Wallis.

Gesetz betreffend das Anstellungsverhältnis der Lehrer und
Lehrerinnen der Primär- und Fortbildungsschulen (vom 15.

November 1930).

Die Zahlung der Anfangsgehälter und Wohnortszulagen bis
auf ein Maximum von 1 Promille des Vermögens fällt zu Lasten
der Gemeinden; der Rest ist durch den Staat zu bezahlen (Art. 18).

Der Staat entrichtet überdies besondere Zulagen (Art. 19); die
Wohnungen und das Brennmaterial fallen zu Lasten der Gemeinden

(Art. 17).

Kanton Neuenburg.

Primarschulgesetz (Revision vom 16. November 1932).

Der Staat trägt 50 % der Gruiidbesoldung und der Dienstalterszulagen

(Art. 102).

Sekundarschulgesetz und Mittelschulgesetz (Revision vom
16. November 1932).

Der Staat subventioniert das enseignement secondaire. Er
übernimmt 50 % der Gesamtbesoklung mit einigen Einschränkungen

(Art. 53).

Berufsschulgesetz (Revision vom 16. November 1932).

Der Staat gewährt den Gemeindeanstalten für Berufsbildung
und den von den Gemeinden und Berufsverbänden organisierten
Cours professionnels eine Subvention an ihre Ausgaben für den
Unterricht mit verschiedenen Einschränkungen (A.rt. S). Er
übernimmt 35 % der Gesamtbesoldung, dazu 20 % der Ausgaben für das
Unterrichtsmaterial (Art. 9).

(Siehe Text im zweiten Teil: Gesetzessammlung.)

Kanton Genf.

Die Besoldungen werden ausschließlich vom Staate getragen.
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